
 
 
 
 
 
 

Haushaltsvermerke 



 
Haushaltsvermerke 

 
 

gemäß §§ 18 - 21 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung – GemHVO-Doppik 
vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235). 
___________________________________________________________________ 
 
 

Grundsätzlich dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur  
Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen 
des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamt-
finanzhaushalts (§ 18 GemHVO-Doppik).  
 
 

1. Werden mehrere Teilergebnishaushalte von einer Organisationseinheit bewirt-
schaftet, so bilden diese das Budget.  
 

2. Die Ansätze der Finanzkonten, die an den Ergebnishaushalt gekoppelt sind, 
werden für übertragbar erklärt ( § 21 GemHVO-Doppik ).  
 

3. Mehrerträge bzw. - einzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen 
bzw. –auszahlungen des Budgets verwendet werden 
( § 19 (1) GemHVO-Doppik ). 
 

 Bei Mindererträgen bzw. -einzahlungen sind in den betroffenen Budgets 
entsprechende Aufwands- bzw. Auszahlungseinsparungen vorzunehmen 
( § 19 (2) GemHVO-Doppik ). 
 

4. Die Personalaufwendungen - Kontengruppen 62 bis 65 (ohne Hauptgruppen 646 
und 656) - bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO-Doppik ein eigenes 
Budget.  

5. Die Aufwendungen für „Übertragene Aufgaben – BSO“ (Konto 71251xxx) bilden 
auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO-Doppik ein eigenes Budget.  

6. Können Mehraufwendungen nicht durch Mehrerträge oder entsprechende  
Minderaufwendungen innerhalb der gebildeten Budgets gedeckt werden, ist  
unter Beteiligung des GB: FINANZEN eine Deckung im Rahmen des Ergebnis-
haushalts sicherzustellen ( § 18 GemHVO-Doppik ). 
 

7. Einsparungen zahlungswirksamer Aufwendungen können zu Gunsten von  
Investitionsauszahlungen verwendet werden ( § 20 (6) GemHVO-Doppik ). 
 

Ein Transfer von Haushaltsmitteln aus dem investiven Bereich des Finanzhaus-
halts in den Ergebnishaushalt ist nicht zulässig. 

 



Die Nummern der einzelnen Deckungskreise bei gegenseitiger Deckung sind wie 
folgt festgelegt: 
 
Budgets: 

Ergebnis-
haushalt

Finanz-
haushalt 

GB: 01 Politsche Gremien 0105 0106
GB: 02 Recht 0205 0206
GB: 03 Personalservice 0305 0306
GB: 10 Verwaltungssteuerung 1005 1006
GB: 12 Verwaltungsservice 1205 1206
GB: 20 Finanzen 2005 2006
GB: 32 Sicherheit u. Ordnung 3205 3206
GB: 33 Einwohnerservice 3305 3306
GB: 37 Brandschutz und Hilfeleistungen 3705 3706
GB: 41 Kultur u. Sport 4105 4106
GB: 501 Soziale Sicherung 5015 5016
GB: 503 Stadtbücherei 5035 5036
GB: 61 Stadtentwicklung 6105 6106

9905 9906Personalrat
 

 
 
 
Sonstige gegenseitige Deckung: 
 

Ergebnis-
haushalt

Finanz-
haushalt 

1021 1022

7005 7006

Kreis- und Schulumlage 9005 9006

9205 9206

Personalaufwand

Aufwendungen für übertrage Aufgaben -BSO- 

Kreditzinsen  
 
 
 
 
Echte gegenseitige Deckung im Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit - : 
 

Finanz-
haushalt 

Brandschutz- und Hilfeleistungen 8037
Öffentlicher Personennahverkehr 8061
Frei- und Hallenbad 8080
Kantine 8121
Förderung des Sports 8414
Tourismus 8415
Grunderwerbsgeschäfte 8416
Verkehrsflächen und -anlagen 8426
Kredittilgung 8466
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 8502
Tageseinrichtungen für Kinder 8503
Sonst. Erholungseinrichtungen/ Landschaftsbau 8616  



 
Weitere Deckungsbeziehungen betr. unechte Deckung (§ 19 GmHVO-Doppik)  
bestehen bei: 
 
 
 

DK-Nr.: 9107 Ergebnishaushalt
2011
EUR         

160100.55530000 E Gewerbesteuer 27.000.000
160100.73801000 A Gewerbesteuerumlage 5.325.000

Ertrag: 27.000.000
Aufwand: 5.325.000

 
 
 
 

 
DK-Nr.: 9104 Ergebnishaushalt

2011  
EUR         

010140.53300000 E Erträge aus Schadenersatzleistungen 0
010140.69200000 A Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 0

Ertrag: 0
Aufwand: 0

 
 

 
 
 
DK-Nr.: 9114 Ergebnishaushalt

2011
EUR         

140100.54210000 E Landeszuweisungen 15.000
140100.61390000 A Sonstige weitere Fremdleistungen 23.500

Ertrag: 15.000
Aufwand: 23.500

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DK-Nr.: 8018 Finanzhaushalt

2011  
EUR         

100100.82282100 E Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen 0

100100.84182110 A Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken 2.025.000

Einzahlungen: 0
Auszahlungen: 2.025.000

 
 
 
 
 
DK-Nr.: 8028 Finanzhaushalt

2011
EUR         

090100.82081820 E Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 
für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) 30.000

090100.84285162 A Auszahlungen für Bepflanzung 30.000
090100.84285191 A Auszahlungen für Bauten des 

Infrastrukturvermögens 0
Einzahlungen: 30.000

Auszahlungen: 30.000

 
 
 
 
 
DK-Nr.: 8048 Finanzhaushalt

2011
EUR         

100400.82081100 E Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 
vom Land 10.000

100400.84081820 A Auszahlungen für Einfache 
Stadterneuerung Stierstadt 28.000

Einzahlungen: 10.000
Auszahlungen: 28.000

 
 
 
 

 
 


	Haushaltsvermerke

	Zurück zum Inhaltsverzeichnis




